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Ein Sportunfall aus dem Jahre 1976 in der ehemaligen DDR ist kein    
Arbeitsunfall (§ 1150 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 RVO a.F.) - Urteil des     
SG Cottbus vom 30.04.1997 - S 6 BU 4/96 
 
Ein Sportunfall vom 12.12.1976 in der ehemaligen DDR, der der BG     
erst am 09.03.1995 bekanntgeworden ist, ist kein Arbeitsunfall       
nach dem Dritten Buch der RVO (§ 1150 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 RVO);      
hier: Urteil des Sozialgerichts (SG) Cottbus vom 30.04.1997          
      - S 6 BU 4/96 -                                                
Das SG Cottbus hat mit Urteil vom 30.04.1997 - S 6 BU 4/96 -         
entschieden, daß ein Sportunfall vom 12.12.1976 in der ehemaligen    
DDR kein Arbeitsunfall im Sinne des Dritten Buches der RVO ist,      
weil dieser Unfall der beklagten BG erst nach dem 31.12.1993         
bekanntgeworden ist. Aus diesem Grunde kann der Unfall vom           
12.12.1976 nach § 1150 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 RVO nicht als             
entschädigungspflichtiger Arbeitsunfall berücksichtigt werden.       
 

 

 


